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Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, dem 
25.02.2019 im öffentlichen Teil: 
 
 
1. Der Kreistag beschließt die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für 

gemeinnützige Zwecke. 
 
2. Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, die Verwendung der MBS-

Ausschüttungsmittel zu prüfen. 
 

3. Die Landrätin wird beauftragt, vor Beschlussfassung des Kreisausschusses die Vorlage 
zur Gewährung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke den Fachausschüssen 
zuzuleiten und unmittelbar nach Beschlussfassung über die Zuwendungen für 
gemeinnützige Zwecke den Kreistag zu unterrichten. 
 

 
 
Luckenwalde, 28. Februar 2019 
 
 
 
Gertrud Klatt 
stellv. Vorsitzende des Kreistages 
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